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KOMMENTAR

Und nochmals zur 
Mietpreisbremse
Nachbessern geht nicht!

Von Lars Eichert, Landesvorsitzender 
Haus & Grund Brandenburg

Das Landgericht Potsdam hat im September letzten Jahres 
entschieden, dass die sogenannte „Mietpreisbremse“ in 
Brandenburg unwirksam ist. Begründet hat das Gericht 
dies mit der fehlenden Veröffentlichung der Verordnungs-
begründung. Aber statt sich nun endlich einzugestehen, 
dass dies ein untaugliches Instrument ist, um in regional 
begrenzten Wohnungsmärkten knappem Wohnraum und 
einem eventuell damit verbundenen Anstieg der Mieten 
entgegenzuwirken, hat die Landesregierung in aller Stille 
die Verordnung rückwirkend neu erlassen und diese mit 
der alten Begründung veröffentlicht.
Das Problem dabei: Nachbessern geht nicht! Dass man 
nicht einfach die Begründung nachschieben kann, hat die 
Landesregierung immerhin schon mitbekommen. Was aber 
völlig außer Acht gelassen wurde, ist, dass der Erlass der 
Verordnung zur Mietpreisbremse einer umfassenden Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit bedarf. Dies wäre aber nur bei 
einem Neuerlass inklusive Begründung gewährleistet. Dafür 
reicht das alte Gutachten nicht. Die Begründung müsste für 
jede einzelne Stadt oder Gemeinde konkrete empirische 
Daten nennen, die nachvollziehbar aufzeigen, warum 
gerade diese Region als angespannter Wohnungsmarkt 
ausgewiesen wird. Kurz gesagt: Ein neues und vor allem 
aktuelles Gutachten wäre erforderlich. Diese Begründung 
müsste zudem zusammen mit der Verordnung veröffent-
licht werden. Ein rückwirkender Erlass ist bei Gesetzen 
und Verordnungen dabei grundsätzlich ausgeschlossen.
Andere Landesregierungen, beispielsweise in Baden-Würt-
temberg, haben das berücksichtigt und wohl wegen des 
erforderlichen Umfangs von einer Nachbesserung abge-
sehen. Die Brandenburger Landesregierung scheint dies 
nicht weiter zu kümmern. Am 4. April 2019 veröffentlichte 
sie im Gesetz- und Verordnungsblatt eine „Verordnung 
zur Bestimmung der Gebiete mit Mietpreisbegrenzung“, 
die zum 1. Januar 2016 in Kraft tritt, also rückwirkend. Ein 
neues Gutachten wurde dabei nicht erstellt, sondern auf 
das alte Gutachten zurückgegriffen. Stellungnahmen von 
der Wohnungswirtschaft oder anderen Akteuren waren 
ebenfalls nicht erwünscht bzw. wurden nicht abgefragt. 
Eine Evaluation der Wirkungen der bisherigen Mietpreis-
bremse und der begleitenden Maßnahmen scheint die 
Landesregierung ebenfalls nicht für nötig zu halten und 
damit gleich unterlassen zu haben. Damit wird die Miet-
preisbremse letztendlich als das entlarvt, was sie tatsäch-
lich ist: Symbolpolitik, um von den Unzulänglichkeiten der 
eigenen Wohnungspolitik abzulenken. Auf Wirksamkeit 
kommt es dabei nicht an, allein die Show zählt. Schade, 
dass darauf noch welche reinfallen.
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Mieterhöhungsmöglichkeiten
in

Die Fakten
Ein Leitfaden für Praktiker – Vermieter und 
Hausverwalter –, die in Potsdam und Um-
gebung eine Mieterhöhung gemäß § 558 
BGB, also unter Hinweis auf die gestiegene 
sog. ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen 
wollen. Alles, was zur „Mechanik“ des § 558 
BGB gesagt wird, gilt auch für andere Ge-
meinden, gleichgültig, ob dort ein Mietspiegel 
existiert oder auf andere Begründungsmittel 
(Vergleichswohnungen, Gutachten) zurück-
gegriffen werden muss. Dies gilt insbesondere 
für die Checkliste zur Mieterhöhung und die 
Berechnungs- und Fallbeispiele. Da Potsdam 
und Berlin im gleichen Verfl echtungsraum 
liegen, sind viele Verwalter den Umgang mit 
dem Berliner Mietspiegel gewohnt. Deshalb 
wird auch auf unterschiedliche Regelungen 
beider Mietspiegel hingewiesen.  

Der Schwerpunkt der Darstellung liegt im 
Bereich der Spanneneinordnung, da hier wirt-
schaftliches Potential, das richtig genutzt sein 
will, besteht.

Da etliche Mietspiegel veraltet sind oder im 
Ein- und Zweifamilienhausbereich keine aus-
reichenden Mieterhöhungen erlauben und 
viele Gemeinden nicht über einen Mietspie-
gel verfügen, werden die Möglichkeiten zur 
Begründung von Mieterhöhungen mit drei 
Vergleichsmieten und die immer noch unter-
schätzten Möglichkeiten der sog. Indexmiete, 
die seit 2001 vereinbart werden kann, erläutert.

Ein Katalog von mehr als 60 typischen Fall-
beispielen rundet die Darstellung ab.

Klassisches DIN A5 Format. 114 Seiten.

Niedriger Preis
Mieterhöhungsmöglichkeiten in Potsdam und 
Umgebung, durch Benennung von Vergleichs-
wohnungen; Indexmieterhöhung; Fallbeispiele, 
Formularmuster, Musterschreiben, aktuelle Über-
sicht über Mietspiegel im Land Brandenburg. Von 
RA Gunter Knierim, Vorsitzender von Haus & 
Grund Potsdam und Umgebung e. V.
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